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STADT GEISENFELD 
 
 
 

Verordnung 
über öffentliche Anschläge der Stadt Geisenfeld 

(Plakatierungsverordnung/PlakV) 
 
 
Die Stadt Geisenfeld erlässt aufgrund des Art. 28 Absatz 1 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz (LStVG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 
2011-2-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 570) geändert worden ist, folgende Verordnung: 
 
 

§ 1 
Begriffsbestimmung 

 
(1) Öffentliche Anschläge sind Plakate, Zettel, Aufkleber oder Bilder, die an 

beweglichen Gegenständen (z. B. Plakatständern) oder an Gebäuden, Zäunen, 
Laternenmasten, Plakatanschlagtafeln bzw. -säulen angebracht werden und 
von einer nach Zahl und Zusammensetzung unbestimmten Menschenmenge – 
insbesondere vom öffentlichen Verkehrsraum aus – wahrgenommen werden 
können. 

 
(2) Diese Verordnung gilt nicht für Werbeanlagen, die von der Bayerischen 

Bauordnung erfasst werden. 
 
 

§ 2 
Beschränkungen für öffentliche Anschläge 

 
(1) Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes dürfen Anschläge der in 

§ 1 Abs. 1 bezeichneten Art nur an den von der Stadt Geisenfeld zugelassenen 
Bereichen für öffentliche Anschläge nach vorheriger Genehmigung der Stadt 
Geisenfeld angebracht werden. Für diese Genehmigung wird eine 
Verwaltungsgebühr fällig. Die genehmigungsfähigen Bereiche sowie die 
Flächen für Bauzaunwerbung werden in Anlage 1 und 2 der Verordnung 
ausgewiesen. Die Anbringung ist nur innerhalb der Ortstafeln zulässig. Darüber 
hinaus kann eine Plakatierung in den Ortsteilen und Gewerbegebieten erfolgen. 
 
Im gesamten Bereich nach Anlage 1 und 2 sowie in den Ortsteilen dürfen 
maximal 30 Plakate für eine Veranstaltung aufgestellt werden. Davon dürfen in 
den Ortsteilen maximal 1 Doppel oder 2 Einzelständer aufgestellt werden. 
 
Bei Baudenkmälern die dem Denkmalschutz unterliegen, sind öffentliche 
Anschläge generell unzulässig. Ebenso ist eine Plakatierung an Bäumen und 
sonstigen Großpflanzen aus ökologischen und landschaftsoptischen Gründen 
verboten. Sämtliche Kirchen sind ebenfalls von öffentlichen Anschlägen 
freizuhalten. 



2 

 
Die Aufstellung beweglicher oder ortsfester Plakatständern auf Gehsteigen und 
auf außerhalb der Verkehrsflächen liegenden öffentlichen und privaten 
Grundstücken darf keine Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer 
verursachen. 

 
(2) Darstellungen durch Bildwerfer dürfen in der Öffentlichkeit nur an Stellen 

gezeigt werden, an denen die Stadt dies auf Antrag im Einzelfall als unschädlich 
für das Orts- und Landschaftsbild bezeichnet. Diese Darstellungen dürfen nur 
nach vorheriger Genehmigung der Stadt Geisenfeld vorgeführt werden. 
 

(3) Öffentliche Anschläge dürfen frühestens vierzehn Tage vor dem Ereignis 
angebracht werden und müssen spätestens drei Tage danach wieder entfernt 
sein. Dies gilt auch für Bauzaunwerbungen. Bauzaunwerbung ist nur zulässig, 
wenn die entsprechende Fläche nicht durch eine Plakatwand für die Anschläge 
bei Wahlwerbungen durch die Stadt Geisenfeld in Anspruch genommen wird. 
 

(4) Die maximale Größe für öffentliche Anschläge wird auf DIN A1 bzw. 0,5 
Quadratmeter festgelegt. Die Größe für eine Bauzaunwerbung wird auf max. 
ein Bauzaunfeld beschränkt. 
 

(5) Anschläge dürfen nicht zu Sicht- und Verkehrsbehinderungen führen. 
 
 

§ 3 
Regelungen für politische Wahlwerbung 

 
(1) 1In den Ortsteilen 

 
- Geisenfeld (Kernstadt) 
- Geisenfeldwinden 
- Zell 
- Ainau 

 
dürfen öffentliche Anschläge zum Zwecke der Wahlwerbung ausschließlich an 
von der Stadt Geisenfeld bereitgestellten Plakatwänden angebracht werden. 
2Von den Parteien und Gruppierungen dürfen auf diesen Wänden nur die 
jeweils zugewiesenen Plätze genutzt werden. 
 
3In den übrigen Ortsteilen sind die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 zu beachten. 
 

(2) Die zu Wahlen jeweils zugelassenen politischen Parteien, Wählergruppen und 
Kandidaten dürfen, abweichend des § 2 Abs. 3, zum Zwecke der Wahlwerbung 
öffentliche Anschläge bis zu sechs Wochen vor dem Wahltermin anbringen. 
 

(3) Entgegen § 2 Abs. 4 dürfen öffentliche Anschläge nur bis maximal DIN A1 und 
im Hochformat angebracht werden. 
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(4) 1Die Anbringung von politischer Wahlwerbung ist bei der Stadtverwaltung 
anzuzeigen. 2Gleichzeitig ist der für die Wahlwerbung im Gemeindegebiet 
Verantwortliche und dessen Stellvertreter zu benennen. 
 

(5) Die Parteien und Wählergemeinschaften haben die Plakate nach dem Wahltag 
(spätestens bis zum dritten Tag nach der Wahl) zu entfernen. 

 
 

§ 4 
Ausnahmen 

 
(1) 1Von der Beschränkung nach § 2 Abs. 1 ausgenommen sind 

Bekanntmachungen, die von den Eigentümern, dinglich Berechtigten, Pächtern 
oder Mietern von Anwesen oder Grundstücken an diesen in eigener Sache 
angeschlagen werden. 
 
2Ausgenommen sind auch Plakate und Ankündigungen, die für Veranstaltungen 
durch örtliche Vereine und Verbände in Schaufenstern ausgehängt werden. 
 

(2) 1Abweichend von § 2 Abs. 1 dürfen öffentliche Anschläge auch am 
Veranstaltungsort selbst angebracht werden, wenn sie nur auf diese 
Veranstaltung hinweisen. 2Der Veranstalter ist verpflichtet, die Anschläge einen 
Tag nach Beendigung der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. 

 
(3) 1§ 3 gilt auch für die jeweiligen Antragsteller bei Volksbegehren. 2Abweichend 

hiervon dürfen öffentliche Anschläge in diesem Fall aber 10 Tage vor Beginn 
der Eintragungsfrist angebracht werden und sind unverzüglich (spätestens bis 
zum 3. Tag nach Ende der Eintragungsfrist) zu entfernen. 

 
(4) 1§ 3 gilt für die jeweiligen Antragsteller und die jeweiligen Parteien und 

Wählergruppen bei Volksentscheiden entsprechend. 2Der Abstimmungstag ist 
hierbei maßgeblich für die Bestimmung des Zeitraums öffentliche Anschläge 
anzubringen. 

 
(5) Sowohl Absatz 1 als auch Absatz 2 gelten nicht für Baudenkmäler, die dem 

Denkmalschutzgesetz unterliegen. 
 

(6) Ankündigungen öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften oder anderer 
öffentlich tätiger Vereinigungen fallen nicht unter diese Verordnung, wenn die 
öffentlichen Anschläge an den hierfür bestimmten Anschlagtafeln ihrer eigenen 
Gebäude und Grundstücke, sowie ihrer sonstigen Versammlungsräume 
angebracht sind. 

 
(7) Bei gemeinnützigen Vereinen, Kommunen und Religionsgemeinschaften kann 

von der Erhebung einer Verwaltungsgebühr abgesehen werden. 
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§ 5 
Ausnahmen für den Einzelfall 

 
(1) Die Stadt Geisenfeld kann aus wichtigem Grund für den Einzelfall Ausnahmen 

von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, wenn dadurch das Orts- und 
Landschaftsbild nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und die 
Beseitigung der Anschläge innerhalb angemessener Frist sichergestellt ist. 

 
(2) Ausnahmen nach Abs. 1 können mit Nebenbestimmungen und Auflagen 

erlassen werden (Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG).  
 
 

§ 6 
Beseitigung 

 
1Die Stadt Geisenfeld kann die Beseitigung von Anschlägen, insbesondere von 
Plakaten und von Darstellungen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit gemäß 
Art. 28 Abs. 3 LStVG anordnen, wenn sie das Orts- oder Landschaftsbild 
beeinträchtigen, § 2 Abs. 5 oder § 3 Abs. 1 entgegenstehen oder die Anschläge nicht 
gemeldet/genehmigt oder unzulässig aufgestellt wurden. 2Die Stadt Geisenfeld kann 
auch ersatzweise die Beseitigung auf Kosten des Veranlassers vornehmen. 
 

 
§ 7 

Andere Vorschriften 
 
Andere Rechtsvorschriften insbesondere der Straßenverkehrsordnung, des Bayer. 
Straßen- und Wegegesetzes, des Bundesfernstraßengesetzes und der Bayerischen 
Bauordnung bleiben unberührt.  
 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 28 Abs. 2 Landesstraf- und Verordnungsgesetz kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen dem Verbot des § 2 Abs. 1 öffentliche Anschläge außerhalb der dafür 
zugelassenen Flächen anbringt. 

 
2. entgegen § 2 Abs. 2 ohne einen genehmigten Antrag Darstellungen durch 

Bildwerfer in der Öffentlichkeit zeigt. 
 

3. die zeitlichen Beschränkungen nach § 2 Abs. 3 nicht beachtet. 
 

4. Anschläge anbringt, welche die nach § 2 Abs. 4 vorgeschriebene 
Maximalgröße überschreiten. 

 
5. die zeitlichen Beschränkungen nach § 3 Abs. 2 und § 3 Abs. 5 nicht beachtet. 
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6. entgegen § 4 Abs. 5 Anschläge an Baudenkmälern anbringt. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.11.2025 in Kraft. 

 
(2) Zugleich tritt die Verordnung über öffentliche Anschläge in der Stadt Geisenfeld 

vom 22.02.2024 außer Kraft. 
 
 
Geisenfeld, den 30.10.2025 
 
Gez. 
 
Paul Weber 
1. Bürgermeister 
 
 



Maßstab 1:15000
Erstellt am: 17.07.2025

Straßenzug 1: Münchener Straße
Ortseingang Ainau bis Abzweigung 
Jahnstraße

Straßenzug 2: Jahnstraße

Straßenzug 3: Augsburger Straße
Kindergarten St. Theresia bis 
Ortsausgang Geisenfeldwinden

Straßenzug 4: Nöttinger Straße
Kreuzung Alter Friedhof (Grabengasse) 
bis Ortsausgang Geisenfeld Richtung 
Nötting

Straßenzug 5: Regensburger Straße
Kreuzung Alter Friedhof (Grabengasse) 
bis Ortsausgang Geisenfeld Richtung 
Engelbrechtsmünster
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Anlage 1



Anlage 2 zur PlakV 

Bauzaunflächen Ortsteil Geisenfeld: 
Flur Nr. 685 (vor Tankstelle Finkenzeller – Regensburger Str. 31) 

 
Flur Nr. 1252/1 – Gegenüber Busbahnhof vor Kreisverkehr 
Bauzaunfeld muss bis an den Zaun zu Flur Nr. 817 geschoben werden um Sichtachse des 
Kreisverkehrs freizuhalten 

  
 
 



Anlage 2 zur PlakV 

Bauzaunflächen Ortsteil Zell: 
Flur Nr. 536 (Zwischen Münchener Straße 51 und 65) 

 
Flur Nr. 160/3 (gegenüber Münchener Str. 116 - 118) 

 
 
 
 



Anlage 2 zur PlakV 

Bauzaunflächen Ortsteil Geisenfeldwinden: 
Flur Nr. 67 (Feuerwehr Geisenfeldwinden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


